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RS OGH 1932/5/12 2Ob496/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1932

Norm

GenG §1

Rechtssatz

Eine Genossenschaft darf nicht registriert werden, wenn ihr satzungsmäßiger Zweck darin besteht, daß beim Ableben

eines Mitgliedes dessen Hinterbliebenen ein einmaliger Unterstützungsbeitrag auszuzahlen ist, wogegen die Mitglieder

außer dem Geschäftsanteil und der Verwaltungsgebühr einen Unterstützungsbeitrag einzuzahlen haben.
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